
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/3/7 12Os26/96,
12Os15/09m

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.03.1996

Norm

StPO §260 Abs1 Z1

Rechtssatz

Durch die Ausführung des Wortes "gewerbsmäßig" im Urteilsspruch ist dem Gebot der ausdrücklichen Bezeichnung

der einen bestimmten Strafsatz bedingenden Tatumstände Genüge getan.
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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